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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

13. Dezember 1974 Nr. 7432

Die~unterbreitet dem Regierungsrat die
Bauzonenerweiterung in den Gebieten ~~Weidenntten~iind-~‘Kirch—
h~lleli~‘ zur Genehnii.gung..

Erschwil besitzt über verschiedene Teilgebiete rechtsgültige Be—

bauungspläne, Gegenwärtig wird die Ortsplanung über das ganze

G~rneindegebiet durchgeführt. Die Firma A. Borer AG, Erschwil, be

absichtigt, auf den Parzellen GB Erschwil Nrn. 986 und 650 einen
Werkhof zu errichten, Ein anderes geeignetes Gebiet innerhalb
der durch die Ortsplanung ausgeschiedenen Bauzone steht nicht
zur Verfügung, so dass d1~~i~Ei‘weiterung der Wohn— und Ge—
werbezone aufdrängt, Die Fläche liegt unmittelbar ~n dei~Kantons—
strasse und ist durch den. Wald vom Wohngebiet getr~rmt~ Aus der
Sicht des Immissionsschutzes liegt der Werkhof somit fichtig.

:~1eichzeitig. wird die Bauzone über das bereits tib~rbaüte Gebiet
westlich der Kantonsstrasse erweitert (Teile der Parzellen Nrn,
648 und 982). Es handelt sich im vorliegenden Falle somit um die
planliche Darstellung des b~stehenden Zustandös,

Bei~ Gebiete liegen nach dem Plan der provisorischen Schutzge
biete in der Fluss— und Se~uferschutzzone die mit di~er Ein—
zonung geringfügig reduziert wird,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 19. April bis
19. Mai 1974. Während die~er Zeit wurden keine Einsprachen einge—
±‘eicht, so dass der Gemeinderat dies~ Zonenerweiterung an der
Sitzung vom 28. Mai 1974 aufgrund von § 15 des kant, Baugesetzes
genehmigt hat.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sind folgende Bemerkungen anzubringen:
Kant, Amt für Wasserwirtschaft: ~Z

1. Dachwasser und unverschmutztes Oberflächenwasser kann in die
Lüssel abgeleitet werden,
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2, Platzwasser vorn Wagenpark und Unterhalt ist über einen Oel—

absoheider in die Schmutzwasser—Kanalisation abzuleiten

zusammen mit den übrigen S~hmutzwasser

~3. Für die direkte Einleitung in die Lüssel ist eine Bewilligung
des Kant. Bau—Departernentes erforderlich.

~-Dearternei~t~‘

Vorn forstwirtschaftlichen Standpunkt. ~ind für die Unterschreitung

des Waldabstandes von 30 m auf 20 rn gemäss Schreiben vorn 19. und

21, August 1974 grundsätzlich keine Bemerkung:en anzubringen. Für

die Erteilung der Ausnahmebewilligung ist beim Regierungsrat (

jeweils das entsprech~nde Gesuch einzureichen.

Es wird

beschlossen:

1. Die Erweiterung der Bauzone in den Gebieten Weidenmatten und

Kirchhölleli GB Nrn~ 9~6, 650, 648 und 982 (Wohn— und Gewerbe—

zone) der Einwohn~rgemeinde Erschwil wird genehmigt.

2. Der Plan der provisorisch~n Schutzgebiete ist an die mit diesem

Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupassen.

3, Die Gemeinde Ersci~iil wi~‘d verhalten, dem Kant, Amt für
Raumplanung bis zum ~ Dezember 1974 noch 5 Pläne, wovon

1 Exemplar auf Leinwandaufgezogen und von der Gemeindebe—

.hörde unterzeicI‘~net, zuzustellen.

Genehmigungsgehtihr:.Fr, 50•~--
Publikationskosten.: Fr. 18,—— (Staatskanzlei Nr. 1208 ) KK

Fr. 68.——
Der Staatsschreiber~
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Bau-Departement (2) Gr

Kant, Hochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Kant, Amt für Wasserwirtschaft (2), mit Kartenausschnitt BMR

Rechtsdienst des Bau-Departementes

Kant, Amt für Raumplanung (5), ~t~tenundl~en~Jlan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach, ~1en.P1~~fol~tsäter

Amtschreiberei Thierstein, 4226 Breitenbach, ~b1~e12,P1an

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung, ~jcn, Plan foltsäter

Amrnannamt der Einwohnergemeinde, 4228 Erschwil

Baukommission der Einwohnergemeinde, 4228 Erschwil, mitl gen. P1e~
~säter

Delegierter des Bundes für Raumplanung, Bahnhofplatz 10, 3003 Bern,
mit Kartenausschnjtt Br‘fl~

Amtsblatt Publikation: Die Erweiterung der Dauzone in den Gebieter~.
Weidenmatten und Kirchhöllelj GB Nrn, 986,
650, 648 und 982 (Wohn— und Gewerbezone)
der Einwohnergemeinde Erschwil wird ge
nehmigt,




